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Einleitung

A. Das Recht:
Unzulässigkeit privater Vaterschaftstests

Das Recht, die Wahrheit über die Abstammung des „eigenen“ Kindes zu erfah-
ren, ist ein „( . . . ) Stück sittlich notwendiger Lebensluft“1 – doch „weh dem, der zu
der Wahrheit geht durch Schuld.“2 So ungefähr lautet die Quintessenz der beiden
Urteile des Bundesgerichtshofs vom 12. Januar 20053 über die Verwertbarkeit
heimlicher Vaterschaftstests. Der Bundesgerichtshof entschied darin, dass die Vor-
lage heimlich, ohne Information und Einverständnis des Kindes bzw. der Kindes-
mutter eingeholter molekulargenetischer Abstammungsgutachten nicht geeignet
sei, den für eine Vaterschaftsanfechtungsklage erforderlichen Anfangsverdacht
fehlender Abstammung des Kindes von dem juristischen Kindesvater zu be-
gründen. Heimlich in Auftrag gegebene DNA-Vaterschaftsanalysen seien rechts-
widrig und von daher im Vaterschaftsanfechtungsverfahren gegen den Willen des
Kindes bzw. seines gesetzlichen Vertreters nicht verwertbar.4

Welche Bedeutung diese Entscheidungen des Bundesgerichtshofs für die Praxis
haben, zeigt der Umstand, dass nach Schätzungen etwa 10% der Kinder in
Deutschland so genannte Kuckuckskinder sind, also von einem anderen Mann ab-
stammen als von demjenigen, der juristisch als ihr Vater gilt.5 Während die Ab-

1 R. Smend, Das Recht der freien Meinungsäußerung, in: ders. (Hrsg.), Staatsrechtliche
Abhandlungen und andere Aufsätze, S. 89 (95).

2 F. von Schiller, Das verschleierte Bild zu Sais.
3 BGH, Urteile vom 12. 1. 2005, Az.: XII ZR 60 / 03 und Az.: XII ZR 227 / 03, abgedruckt

in NJW 2005, 497 ff.
4 Ungefähr zeitgleich mit den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs ist die Diskussion

über den Einsatz von DNA-Analysen zur Aufklärung von Straftaten neu entbrannt, die Zünd-
stoff durch die Ermittlung des Täters in dem Todesfall des Münchner Modeschöpfers Rudolf
Mooshammer mit Hilfe von DNA-Spuren am Tatort erhalten hat. Ebenfalls dieser Tage trat
der achte Staatsvertrag zur Änderung des Rundfunkstaatsvertrags (RStV) und des Rundfunk-
gebührenstaatsvertrags (RGebStV) vom 8. / 15. 10. 2004 und mit ihm die (neu eingefügte)
Vorschrift des § 8 Abs. 4 RGebStV in Kraft, wonach die Landesrundfunkanstalten bzw. die
von ihr mit dem Einzug der Rundfunkgebühren beauftrage Gebühreneinzugszentrale (GEZ)
zur Feststellung, ob ein Rundfunkteilnehmerverhältnis vorliegt, also zur Ermittlung der ge-
bührenpflichtigen Haushalte, in weitem Umfang personenbezogene Daten erheben, verarbei-
ten und nutzen dürfen; dadurch wird die bisherige Praxis der GEZ, Adressen(-listen) von Pro-
grammzeitschriftenverlegern, Rundfunkempfangsgerätehändlern oder gar professionellen
Adresshändlern zu erwerben oder sich anderweitig zu beschaffen, legalisiert.

5 The REPORT Newsmagazine vom 24. 4. 2000.



stammung eines Kindes von seiner Mutter durch die Geburt als äußerlich unver-
kennbares Zeichen der Mutterschaft erwiesen wird,6 stellt die Natur den Männern
kein vergleichbar verlässliches Zeugnis ihrer Vaterschaft aus. Der Gesetzgeber hat
sich zur Lösung des Problems, dass nicht ohne weiteres ersichtlich ist, wer der
leibliche Vater eines Kindes ist, für die Regelung der Vaterschaft im Rechtssinne
mit einer Vermutung beholfen. Anders als die Bestimmung der Mutterschaft, die
sich nach dem Zuordnungskriterium des Geburtsereignisses richtet (§ 1591 BGB),
knüpft die Regelung der Vaterschaft in § 1592 BGB an Vermutungen an: Recht-
licher Vater eines Kindes ist derjenige, der mit der Mutter des Kindes verheiratet
ist, der die Vaterschaft anerkennt oder dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt
ist.7

B. Die Realität:
Vaterschaftsuntersuchungen im Spaziergang

Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass der rechtliche und der leibliche Vater nicht
personenidentisch sind, bringt Gewissheit über die Abstammung des Kindes eine
Abstammungsanalyse, die Aufschluss über das Verwandtschaftsverhältnis zwi-
schen dem Kind und dem juristischen Vater gibt. Getreu der Maxime „Vertrauen
ist gut, Kontrolle ist besser“ verlassen sich nicht alle Männer auf die Aussage ihrer
Ehefrau, dass das ehelich geborene Kind von ihnen abstammt, sondern verifizieren
das Lippenbekenntnis mittels naturwissenschaftlicher Genanalysen. Von dieser
Möglichkeit, die biologische Abstammung des Kindes molekulargenetisch unter-
suchen und feststellen zu lassen, ob sie der Erzeuger des Kindes sind, als dessen
juristischer Vater sie gelten, haben Männer in den vergangenen Jahren zunehmend
Gebrauch gemacht.

Die Anlässe hierfür sind so vielfältig wie das Leben selbst. Einmal schwindet
im Verlauf einer Ehe das ursprüngliche Vertrauensverhältnis zwischen den Ehe-
partnern, ein anderes Mal reifen während des Heranwachsens des Kindes auf
Grund phänotypischer oder verhaltensbedingter Merkmale Zweifel an der Abstam-
mung des Kindes. Manchmal reift bei juristischen Kindesvätern erst durch Hin-
weise oder Andeutungen Dritter der Gedanke an eine mögliche Untreue ihrer Ehe-
frau während der Empfängniszeit des Kindes. In wiederum anderen Fällen stellen
Männer nach der Geburt des Kindes fest, dass sie an Unfruchtbarkeit leiden und
daher als Vater des Kindes ausscheiden.

16 Einleitung

6 Dies gilt wenigstens bei einer natürlichen Zeugung des Kindes; zu den mit einer künstli-
chen Befruchtung etwa durch Insemination, In-vitro-Fertilisation, Embryospende, intratuba-
ren Gametentransfer oder Trage- sowie Leihmutterschaft verbundenen Abstammungsproble-
men H. v. Sethe, Die Durchsetzbarkeit des Rechts auf Kenntnis der eigenen Abstammung aus
der Sicht des Kindes, S. 34 ff. u. 160 ff.; A. Wolf, FuR 1998, 392 ff.

7 Hierzu noch im Einzelnen im Zweiten Teil A.



Die Motive für die Untersuchung der Vaterschaft können materieller Natur sein,
wenn es dem Mann etwa um die Beseitigung von Unterhaltspflichten (§§ 1601 ff.
BGB) oder von Erb- oder Pflichtteilsrechten geht. Die Vaterschaftsanalyse kann
immateriellen Zwecken dienen wie dem Anliegen, Regelungen für die elterliche
Sorge herbeizuführen, oder dem Wunsch, eine genetische Grundlage für die Erken-
nung, Behandlung und Heilung von Krankheiten (z. B. durch Organspende, Kno-
chen- oder Rückenmarkstransplantation etc.) zu schaffen. Ebenfalls immaterieller
Natur sind die Beweggründe für eine Abstammungsbegutachtung, wenn durch sie
an die Verwandtschaft zwischen Vater und Kind geknüpfte Rechtsfolgen beseitigt
werden sollen, wie beispielsweise das Verbot der Ehe zwischen Verwandten in ge-
rader Linie und Geschwistern (§ 1307 BGB) oder die Strafbarkeit des Beischlafs
zwischen leiblichen Verwandten auf- und absteigender Linie und leiblichen Ge-
schwistern (§ 173 StGB). Umgekehrt kann mit einer Abstammungsanalyse auch
das Ziel verfolgt werden, an die Verwandtschaft geknüpfte Rechtsfolgen herbei-
zuführen, wie etwa das Recht zur Berufung auf Aussage-, Zeugnis- und Gutachten-
verweigerungsrechte (vgl. §§ 383 Abs. 1 Nr. 3, 384 Nrn. 1, 2, 385 Abs. 1, 408
Abs. 1 Satz 1 ZPO, § 15 FGG, §§ 52 Abs. 1 Nr. 3, 55, 61 Nr. 2, 63, 76 Abs. 1 Satz
1, 95 Abs. 2 Satz 2, 97 Abs. 1 StPO, § 98 VwGO, § 118 SGG u. § 82 FGO).8 Hängt
der Haussegen zwischen den Eheleuten schief, mag im Einzelfall das Motiv für die
Erstellung von Vaterschaftsgutachten darin bestehen, Rache zu nehmen, den Ehe-
partner zu „erpressen“, etwa um das (negative) Testergebnis als Druckmittel zur
Durchsetzung persönlicher Forderungen (z. B. Verzicht auf Trennung, Einwil-
ligung in alsbaldige Trennung, Verzicht auf Unterhalt etc.) einzusetzen, oder ihn in
anderer Weise zu schädigen. Schließlich – und nicht zuletzt – kann der Grund für
die Durchführung eines Vaterschaftstests schlicht in dem Verlangen nach der
Kenntnis der genetischen Herkunft des Kindes bestehen. Zweifel an einer Kongru-
enz zwischen der rechtlichen und der leiblichen Vaterschaft können psychisch-
emotional als sehr belastend empfunden werden, insbesondere dann, wenn der
rechtliche Vater eine sozio-affektive Beziehung zu dem Kind vermisst oder / und
eine solche Beziehung zwischen dem Kind und einem anderen Mann – dem biolo-
gischen Erzeuger – beobachten muss.9

Private Unternehmen, die Vaterschaftsanalysen ohne Einwilligung des Kindes
und der Mutter anbieten, haben Hochkonjunktur.10 Die Inanspruchnahme der
Dienstleistung wird Männern nicht nur durch verführerische Werbung schmack-
haft,11 sondern auch denkbar leicht gemacht. Mit verheißungsvollen Namen wie
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2 Brosius-Gersdorf

8 Zu weiteren an die Verwandtschaft geknüpften Rechtsfolgen bei T. Rauscher, in: J. v.
Staudinger (Hrsg.), BGB, Kommentar, Einl. zu §§ 1589 ff. Rn. 48 ff.

9 Zu den Motiven eines Kindes, in Erfahrung zu bringen, wer sein leiblicher Vater ist, auch
K. Muscheler / A. Bloch, FPR 2002, 339 (342).

10 Nach Schätzungen beläuft sich der Markt für private Vaterschaftsanalysen derzeit auf
ca. 50.000 Tests pro Jahr mit einem Finanzvolumen von etwa 40 Millionen �, vgl. Der Spie-
gel 4 / 2005, S. 40; dazu auch C. Rittner / N. Rittner, NJW 2005, 945 (946).

11 Wer akribisch veranlagt ist und auf eine besondere Güte des Testverfahrens Wert legt,
kann die Qualität der verschiedenen Anbieter und ihrer Testverfahren mittlerweile sogar in


